
Die neue Freiheit in der Gestaltung  
der Vergütung für ParkAllee und WeitBlick

• Der Markt ist bereit für Tarif V.

• Tarif V ist ein Provisionstarif, der eine flexible Vergütung ermöglicht.

• Auf regulatorische Änderungen kann reagiert werden, wenn es  
zum Beispiel zu einer Provisionsbegrenzung kommen sollte.

Für jede Beratungssituation die richtige Antwort

• Sie können die Vergütung an das eigene Geschäftsmodell anpassen.

• Sie sind bei der Gestaltung der Abschluss- oder Folgevergütung flexibel.

• Sie können Ihrer Kundschaft einen fairen Preis, der zum Beratungs- und 
Betreuungsaufwand passt, anbieten.

Tarif V hilft Ihnen, sich an zukunftsweisende Formen  
der Vergütung zu gewöhnen

Es gibt seit längerer Zeit politische Diskussionen, die Vergütungen im Versiche-
rungsvertrieb zu begrenzen. Dieser Tarif bietet die Möglichkeit, sich schon heute 
vorsorglich und schrittweise vorzubereiten und auf angemessene laufende  
Bestandsvergütungen zu achten.

Tarif V –  
für ParkAllee und WeitBlick
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Tarif V

Mehr Beratung  
bei Abschluss

Mehr Beratung  
während der Laufzeit

Höhere Vergütung  
bei Abschluss

Höhere Vergütung 
während der Laufzeit
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Die technischen Rahmenbedingungen

Sowohl Abschluss- als auch Folgevergütung können in bestimmten Grenzen flexibel 
festgelegt werden.

Für Zuzahlungen kann die Abschlussvergütung neu festgelegt werden. Geschieht  
dies nicht, gilt die Vergütung bei Abschluss. Auch die Folgevergütung kann bei einer 
Zuzahlung neu vereinbart werden und gilt ab diesem Zeitpunkt für den gesamten 
Vertrag. Sie darf jedoch nicht höher sein als die zuletzt vereinbarte Folgevergütung.

Abschluss: 0 - 4 Prozent des Einmalbeitrags* 
Folge:  0 - 1 Prozent des Fondswerts**

Mindestens einer der beiden Werte muss größer als null sein.***
Die Summe aus Abschlussvergütung und Folgevergütung ist begrenzt.

Tarif V – die Vorteile im Überblick

• Ihre Vergütungsempfehlung kann sich positiv auf die Vertragsleistungen Ihrer 
Kundschaft auswirken.

• Abschluss- und Folgevergütung sind flexibel.

• Tarif V ist ein Provisionstarif und daher umsatzsteuerbefreit.

• Fairness: Die Kundschaft muss zustimmen und sieht, dass die Kosten (in Prozent 
ausgewiesen) mit dem Beratungsaufwand zusammenhängen.

* In 0,1-Prozent-Schritten
** In 0,1-Prozent-Schritten p. a.; wird alle drei Monate ausgezahlt
*** Bei „0“ für beide Vergütungen muss Tarif N beantragt werden.

Wir möchten Menschen jeden Geschlechts gleichermaßen ansprechen und wählen daher neutrale Schreibweisen, wo es uns möglich ist. Jedoch bitten wir um Ihr 
Verständnis, dass wir teilweise aus Platzgründen oder dem Lesefluss zuliebe nur die binäre oder auch nur die männliche Schreibweise verwenden.

Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC,
Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Telefon: 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

© 2022 Standard Life. Alle Rechte vorbehalten.

www.standardlife.de


